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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1969

Norm

ABGB §983

Rechtssatz

Die in § 983 ABGB geforderte Voraussetzung, daß die Darlehensvaluta dem Darlehensnehmer zur willkürlichen

Verfügung übergeben werde, ist schon dann gegeben, wenn der Schuldner Eigentümer der Darlehensvaluta wird. Es

kann jedoch, ohne daß die Rechtswirksamkeit des Darlehensvertrages beein8ußt wird, unbeschadet des

Eigentumsübergangs vereinbart werden, daß der Schuldner die Sachen in bestimmter Weise verwenden soll.
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